
Geschäftsführung  
Integrationsrat 

Herr Vetter 

Telefon:  (0221) 221-23195 
Fax:  (0221) 221-6523195 

E-Mail:  andreas.vetter@stadt-koeln.de 

Datum: 28.11.2018 

Beschlussprotokoll 

über die Sitzung des Integrationsrates in der Wahlperiode 2014/2020 am Montag, 
dem 26.11.2018, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Konrad-Adenauer Saal, Raum-Nr. 1.18 

I. Öffentlicher Teil 

 1 Konzept zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft / aktuelle Infor-
mationen 

2 Gleichstellungsrelevante Themen 

3 Beantwortung von Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Integ-
rationsrates 

3.1 Beantwortung der Anfrage zum 4. Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für 
Flüchtlinge in Köln 
3472/2018 

3.2 Mitteilung zum 4. Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Flüchtlinge in 
Köln TOP 5.5 
3470/2018 

3.3 Beantwortung der Anfrage zum 4. Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für 
Flüchtlinge in Köln aus der Sitzung des Integrationsrates vom 
04.09.2018 
3866/2018 

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Integrationsrates 

4.1 Anfrage zum Haushaltsplan 2019, Haushaltsstelle 08 Sportförderung / 
‚Interkulturelles Maß-nahmenprogramm; div. Empfänger 
AN/1595/2018 
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4.2 Nachfrage zur Beantwortung einer Anfrage zu „kultursensiblen“ Speise-
angeboten an städtischen Bildungseinrichtungen 
AN/1670/2018 

4.3 Anfrage ob Fluggesellschaften der kuwaitischen Airline (Kuwait 
Airways) am FlughafenKöln/Bonn sich verweigert haben israelische 
Passagiere zu transportieren 
AN/1671/2018 

5 Mitteilungen 

5.1 Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik - Arbeits- und Erfahrungs-
bericht für die Zeit von 09/2017 - 05/2018 
3010/2018 

5.2 Humanitäre Hilfen für Menschen aus den Staaten der EU-Osterweiterung 
3432/2018 

5.3 22. Bericht zur Situation Geflüchteter 
3355/2018 

5.4 Ergänzung der Mitteilung 2768/2018 „Umsetzungsstand Interkulturelles 
Maßnahmenprogramm – Maßnahmen des Integrationsbudgets“ zu den 
Maßnahmenempfehlungen Nr. 6 bis 8 und 10 
3515/2018 

5.5 Übersicht der Bildungsangebote für 16-25 Jährige aus dem Projekt 
„Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewander-
te“ 
3506/2018 

5.6 Netzwerk gegen häusliche Gewalt - Statistik 2017 
3362/2018 

5.7 Tätigkeitsbericht "Kommunales Bündnis für Arbeit in Köln" 
3165/2018 

5.8 5. Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Flüchtlinge in Köln 
3404/2018 
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6 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Integrationsrates 

6.1 Zahlung von Sitzungsgeld bei Teilnahme an der Koordinierungsrunde 
und den Arbeitskreisen – Bitte um Änderung der Hauptsatzung 
AN/1402/2018 

Der Antrag wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

7 Berichte 

7.1 Berichte der sachkundigen Einwohner/innen in Ratsausschüssen 

7.2 Bericht des Landesintegrationsrates (LAGA NRW) 

8 Beschlussvorlagen 

8.1 Kooperationsprojekt "Forum für Willkommenskultur" der Träger Kölner 
Flüchtlingsrat e. V. und Kölner Freiwilligen Agentur e. V. 
3153/2018 

Beschluss: 
Der Integrationsrat schlägt folgende Beschlussfassung vor: 

Der Rat der Stadt Köln befürwortet die Verlängerung des Forums für Willkommenskul-
tur der Träger Kölner Flüchtlingsrates e.V. und Kölner Freiwilligen Agentur e.V. und 
beauftragt die Verwaltung, die beiden Träger mit der Fortführung des Projektes – be-
fristet bis zum 31.12.2021 – zu beauftragen.  

Für die notwendigen zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen i. H. v. 78.000 € 
sind im Haushalt 2019 im Teilergebnisplan 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung 
von Wohnraum, in Teilplanzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
entsprechende Mittel veranschlagt. Die Finanzierung lfd. zahlungswirksamer Aufwen-
dungen für die Folgejahre ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sicherge-
stellt. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt 

8.2 Beschluss des fortgeschriebenen Integrierten Stadtentwicklungskonzep-
tes für den Sozialraum Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord 
2788/2018 

Beschluss: 
Der Integrationsrat schlägt folgende Beschlussfassung vor: 

1. Der Rat beschließt das fortgeschriebene Integrierte Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK) für den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ (Phase II) 
(siehe Anlage 1) auf der Grundlage  

 des Leitkonzeptes „Starke Veedel – Starkes Köln“ (Ratsbeschluss vom 
20.12.2016, Vorlage-Nr. 2899/2016), 
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 des sozialraumspezifischen ISEKs „Blumenberg; Chorweiler und Seeberg-
Nord“ (Phase I) (Ratsbeschluss 18.05.2017, Vorlage-Nr. 0743/2017)  

 und des Entwicklungskonzeptes Chorweiler (Ratsbeschluss vom 11.07.2017, 
Vorlage-Nr. 1070/2017). 

Er beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der zusätzlichen Maßnahmen aus 
dem fortgeschriebenen ISEK des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ und 
der Anpassung der Maßnahmenkonzeptionen, soweit im weiteren Abstimmungs-
prozess mit den Fördermittelgebern aufgrund laufender Änderungen der Förder-
bedingungen Anpassungen erforderlich werden.  

2. Der Rat beschließt die Erweiterung des Finanzbudgets für das Programm „Starke 
Veedel – Starkes Köln“, welches im Rahmen des Leitkonzeptes in Höhe von 77,3 
Mio. € beschlossen wurde (Vorlage-Nr. 2899/2016). Der beschlossene Finanzrah-
men von 77,3 Mio. € ist um  für die zusätzlichen Maßnahmen aus dem fortge-
schriebenen ISEK für den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-
Nord“ zu erhöhen, sodass insgesamt 97,2 € im Zeitraum bis 2029 für das Pro-
gramm „Starke Veedel – Starkes Köln“ bereitgestellt werden.  
Für die Maßnahmen, die bis 2022 umgesetzt werden, sind in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung bis 2022 zusätzlich 2,4 Mio. € aufzunehmen. Davon fällt im Haus-
haltsjahr 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von 130.000 € an, der im Rahmen der Be-
wirtschaftung gedeckt werden kann. Der Mehrbedarf für die Haushaltsjahre 2020 - 
2022 in Höhe von 2,3 Mio. € wird in den kommenden Haushaltsplananmeldungen 
bedarfsgerecht berücksichtigt.  

Der restliche Mehrbedarf in Höhe von 17,5 Mio. € fällt in den Jahren nach 2022 an 
und ist in den kommenden Haushaltsplananmeldungen zu berücksichtigen, sofern 
die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen es zulassen. 

3. Der Rat beschließt die Erbringung der Leistungen durch Dritte für die im ISEK für 
den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht bis 2022 hinterlegt 
sind (siehe Anlage 2). Er beauftragt die Verwaltung mit vorbereitenden Maßnah-
men, um eine potentielle Förderung der einzelnen Projekte zu klären. Die Umset-
zung der Maßnahmen steht unter Vorbehalt der Bewilligungen aus den avisierten 
Förderzugängen sowie einer erzielten Förderquote von mindestens 50 % der Ge-
samtkosten der jeweiligen Maßnahmen. Der zusätzlich entstehende Aufwand und 
die zusätzlich entstehenden investiven Zahlungsermächtigungen betragen 2,4 Mio. 
€ für die zusätzlichen Maßnahmen, die bis 2022 im Sozialraum „Blumenberg, 
Chorweiler und Seeberg-Nord“ umgesetzt werden sollen. Die Kosten sind in der 
Haushaltsplanaufstellung 2019 inkl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 berück-
sichtigt und werden über das vom Rat am 20.12.2016 beschlossene Finanzbudget 
für das Leitkonzept „Starke Veedel – Starkes Köln“ (Vorlage-Nr. 2899/2016) abge-
deckt.  

4. Der Rat beschließt die Erbringung der Leistungen durch Dritte für die im ISEK für 
den Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen, die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht ab 2023 hinterlegt 
sind (siehe Anlage 2). Er beauftragt die Verwaltung mit vorbereitenden Maßnah-
men um eine potentielle Förderung der einzelnen Projekte zu klären. Die Umset-
zung der Maßnahmen steht unter Vorbehalt der Bewilligungen aus den avisierten 
Förderzugängen sowie einer erzielten Förderquote von mindestens 50 % der Ge-
samtkosten der jeweiligen Maßnahmen. Der zusätzlich entstehende Aufwand und 
die zusätzlich entstehenden investiven Zahlungsermächtigungen betragen 17,5 
Mio. € für die zusätzlichen Maßnahmen, die  ab 2023 im Sozialraum „Blumenberg, 
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Chorweiler und Seeberg-Nord“ umgesetzt werden sollen.  

5. Der Rat beauftragt die Verwaltung,  

A) mit der Umsetzung der Maßnahmen des fortgeschriebenen ISEKs für den So-
zialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord“ auf Basis des Leitkon-
zeptes „Starke Veedel – Starkes Köln“.  

B) die erforderlichen Entscheidungen zu konsumtiven Maßnahmen des fortge-
schriebenen ISEKs, die im Sozialraum „Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-
Nord“ wirksam werden, der Bezirksvertretung Chorweiler vorzulegen und die 
zuständigen Fachausschüsse im Wege der Mitteilung zu informieren.  

C) mit der Umsetzung der investiven Maßnahmen im Sozialraum „Blumenberg, 
Chorweiler und Seeberg-Nord“. Der Rat verzichtet auf die nochmalige Vorlage, 
falls die zuständigen Fachausschüsse und die Bezirksvertretung Chorweiler 
ohne Einschränkung zustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt 

Die Mitglieder der Ratsfraktionen Bündnis90/Die Grünen, Die Linke und der FDP 
nehmen nicht an der Abstimmung teil. 

8.3 Standortübergreifende Unterstützung ehrenamtlicher Geflüchtetenarbeit 
- Ausweitung des Zuschusses für zwei halbe Stellen bei Trägern 
3841/2018 

Beschluss: 
Der Integrationsrat schlägt folgende Beschlussfassung vor: 

Der Rat beschließt in Anlehnung an seinen Beschluss „ Mindeststandards zur Flücht-
lingsunterbringung und überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017“ vom 11.07.2017 
(0544/2017/1) die Finanzierung je einer 0,5 Stelle zur Stärkung der standortübergrei-
fenden und bezirksorientierten Betreuung und Steuerung des Ehrenamtes bei dem 
Bürgerzentrum Alte Feuerwache für den Stadtbezirk Innenstadt und bei dem Bürger-
zentrum Ehrenfeld e.V. für den Stadtbezirk Ehrenfeld für 2019.  

Der Rat beschließt zur Finanzierung der Maßnahme einen überplanmäßigen Mehr-
aufwand in 2019 in Höhe von 75.888,00 € im Teilergebnisplan 0504 – Freiwillige So-
ziale Leistungen und Diversity, Teilplanzeile 15 –Transferaufwendungen. Die zur De-
ckung des Mehraufwands erforderlichen Mittel stehen im Hj. 2019 im Teilergebnisplan 
1004, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum in Teilplanzeile 13, Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt bei drei Enthaltungen 

Die Mitglieder der Ratsfraktionen nehmen nicht an der Abstimmung teil. 

8.4 Durchführung der Projekte ALVENI links und rechts vom Rhein zur Ver-
besserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgern/-
innen, darunter Eltern mit ihren Kindern im Vorschulalter bis zu 7 Jahren 
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im Rahmen des EHAP (Europäischer Hilfsfondfür die am stärksten be-
nachteiligten Personen) 
3568/2018 

Beschluss: 
Der Integrationsrat schlägt folgende Beschlussfassung vor: 

Der Rat fasst folgende Beschlüsse: 

1. Die Verwaltung wird mit der Durchführung (Gesamtprojektkoordination/ Wahrneh-
mung der unmittelbaren projektbezogenen Verwaltungstätigkeiten) der Projekte  
- ALVENI links vom Rhein und  
- ALVENI rechts vom Rhein  
zur Verbesserung der Lebenssituation von besonders benachteiligten 
neuzugewanderten Unionsbürgern/-innen, darunter Kinder im Vorschulalter bis zu 
7 Jahren im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten 
benachteiligten Personen (EHAP) unter dem Vorbehalt der Förderung des Projek-
tes aus EU-Mitteln (EHAP) sowie aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) beauftragt. Die Laufzeit der beiden Projekte beginnt zum 
01.01.2019 und endet zum 31.12.2020. Die Höhe des Projektvolumens beträgt für 
die Haushaltsjahre 2019/ 2020/ 2021 insgesamt 1.932.058,54 € (2019: 932.857,98 
€/ 2020: 950.451,31 €/ 2021: 48.749,25 €). 

2. Der Rat beschließt zur Finanzierung des Eigenanteils der beiden Projekte in 2019 zah-
lungswirksamen Mehraufwand in Höhe von 158.822,06 € im Teilergebnisplan 0504 - Frei-
willige Soziale Leistungen und Diversity, Teilplanzeile 11 - Personalaufwendungen, Teil-
planzeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Teilplanzeile 15 -
Transferaufwendungen sowie Teilplanzeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen. Die 
Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen in Höhe von 40.738,73 € im Teilergebnisplan 
0606 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Teilplanzeile 15 – Transferaufwen-
dungen sowie in Höhe von 118.083,33 € im Teilergebnisplan 0101 – Politische Gremien, 
Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten, Teilplanzeile 11 - Personalauf-
wendungen. Der übrige Mehraufwand in 2019 in Höhe von insgesamt 774.035,92 € wird 
im Wege der unechten Deckung im Teilergebnisplan 0504 – Freiwillige Soziale Leistungen 
und Diversity durch zweckgebundene Mehrerträge von EHAP und BMAS in gleicher Höhe 
im selben Teilergebnisplan, Teilplanzeile 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen zur 
Verfügung gestellt. 

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung, die für die Umsetzung der Projekte in 2020 er-
forderlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 950.451,31 € sowie den vo-
raussichtlichen Förderbetrag in Höhe von insgesamt 787.188,50 € bei der Haus-
haltsplananmeldung 2020 im Teilergebnisplan 0504 - Freiwillige Soziale Leistun-
gen und Diversity zu berücksichtigen. Der für die beiden Projekte in 2020 zu er-
bringende Eigenanteil beträgt 163.262,81 € (Barmittel 40.430,98 €/ verbleibende 
Personalaufwendungen 121.831,83€). Die Mittelzusetzungen bei der Haushalts-
plananmeldung 2020 erhöhen das gesamtstädtische Defizit.  

4. Der Rat beauftragt die Verwaltung, den in 2021 zahlungswirksamen Mehraufwand 
in Höhe von 48.749,25 € im Teilergebnisplan 0504 - Freiwillige Soziale Leistungen, 
bei Teilplanzeile 11 - Personalaufwendungen bei der Haushaltsplananmeldung 
2020f. zu berücksichtigen. Die Mittelzusetzungen erhöhen das gesamtstädtische 
Defizit im Haushaltsjahr 2021. 

5. Für die Projektkoordination der beiden Projekte beschließt der Rat zum Stellenplan 
2020 (vorbehaltlich der oben angeführten Förderung) die befristete Verlängerung 
einer 0,75 Stelle in der Bewertung  A 12 LBesG NRW sowie die befristete Einrich-
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tung einer 0,5 Stelle in der Bewertung E 11 TVöD bzw. A 12 LBesG NRW. Für die 
unmittelbare projektbezogene Verwaltungstätigkeit beschließt der Rat zum Stel-
lenplan 2020 (vorbehaltlich der oben angeführten Förderung) die befristete Einrich-
tung einer 1,0 Stelle in der Bewertung E 9a TVöD bzw. A 9 LBesG NRW.  
  
Die Stellen werden für den Förderzeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2020 und 
darüber hinaus bis zum 31.03.2021 für erforderliche Nacharbeiten befristet einge-
richtet. Für die vorzeitige Besetzung ab dem 01.01.2019 werden verwaltungsinter-
ne Verrechnungsstellen bereitgestellt. 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig zugestimmt bei fünf Enthaltungen 

Die Mitglieder der Ratsfraktionen nehmen nicht an der Abstimmung teil. 

9 Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 25 der Geschäftsordnung des 
Integrationsrates 

10 Mündliche Anfragen gemäß § 4 (2) der Geschäftsordnung des Integrati-
onsrates 
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